
Hausordnung
 
 

Damit sich jeder an unserer Schule wohl fühlt,

 
§1: Wir gehen respektvoll miteinander um.

§2: Auf Fluren, Treppen und in den Klassenräumen verhalten wir uns 
rücksichtsvoll. 

§3: Fachräume/ -materialien 
Erzieher zu nutzen. 

§4: Niemand darf schuleigenes Material zerstören oder entwenden.

§5: Jeder achtet auf Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände.

§6: In der Hofpause gehen alle Schüler auf den Hof. Niemand wirft 
mit harten Gegenständen auf Personen.

§7: Handys sowie technische Spielzeuge sind während der 
Unterrichtszeit und bei angeleiteten Gruppenaktivitäten nicht erlaubt.

§8: Das Verlassen des Schulgeländes während der Öffnungszeit 
(6:30 Uhr bis 17:00 Uhr) ist n
Lehrer/Erzieher erlaubt, wenn die Einverständniserklärung der Eltern 
vorliegt. 

§9: Für Wert- und Privatgegenstände (Schmuck, Kleidung, Spielzeug, 
technische Geräte usw.) wird keine Haftung übernommen.

§ 10: Bei massiver Störung 
sofort die Eltern informiert und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. 
 

Hausordnung 
Damit sich jeder an unserer Schule wohl fühlt, halten wir alle 

die Hausordnung ein! 

§1: Wir gehen respektvoll miteinander um. 

§2: Auf Fluren, Treppen und in den Klassenräumen verhalten wir uns 

materialien sind nur mit Erlaubnis der Lehrer oder 

§4: Niemand darf schuleigenes Material zerstören oder entwenden.

§5: Jeder achtet auf Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände.

§6: In der Hofpause gehen alle Schüler auf den Hof. Niemand wirft 
mit harten Gegenständen auf Personen. 

§7: Handys sowie technische Spielzeuge sind während der 
Unterrichtszeit und bei angeleiteten Gruppenaktivitäten nicht erlaubt.

§8: Das Verlassen des Schulgeländes während der Öffnungszeit 
(6:30 Uhr bis 17:00 Uhr) ist nur nach Absprache mit einem 
Lehrer/Erzieher erlaubt, wenn die Einverständniserklärung der Eltern 

und Privatgegenstände (Schmuck, Kleidung, Spielzeug, 
technische Geräte usw.) wird keine Haftung übernommen.

§ 10: Bei massiver Störung während des Tagesablaufes werden 
sofort die Eltern informiert und entsprechende Maßnahmen 

halten wir alle 

§2: Auf Fluren, Treppen und in den Klassenräumen verhalten wir uns 

sind nur mit Erlaubnis der Lehrer oder 

§4: Niemand darf schuleigenes Material zerstören oder entwenden. 

§5: Jeder achtet auf Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände. 

§6: In der Hofpause gehen alle Schüler auf den Hof. Niemand wirft 

§7: Handys sowie technische Spielzeuge sind während der 
Unterrichtszeit und bei angeleiteten Gruppenaktivitäten nicht erlaubt. 

§8: Das Verlassen des Schulgeländes während der Öffnungszeit 
ur nach Absprache mit einem 

Lehrer/Erzieher erlaubt, wenn die Einverständniserklärung der Eltern 

und Privatgegenstände (Schmuck, Kleidung, Spielzeug, 
technische Geräte usw.) wird keine Haftung übernommen. 

während des Tagesablaufes werden 
sofort die Eltern informiert und entsprechende Maßnahmen 



 
Maßnahmen bei Verstößen gegen die Hausordnung: 
 
 Erzieherisches Gespräch 
 Informationen an die Eltern (gemeinsame Absprachen) 
 Nachholen des versäumten Unterrichtsstoffes 
 Zeitweise Wegnahme von Gegenständen 
 Vereinbarung eines Schadensausgleiches 
 Zuweisung einer anderen Lern- oder Arbeitsgruppe 

 
In schwerwiegenden Fällen werden die Erziehungsmaßnahmen des 
Schulgesetzes § 60 und § 60a angewandt. 


